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Einleitung 

Der Mieter M droht seinem Vermieter V mit Gewalttätigkeiten, falls dieser 
nicht in eine Herabsetzung des Mietzinses einwilligt. V verkauft daraufhin 
das vermietete Haus an den Käufer K, um allen Auseinandersetzungen mit 
dem rabiaten M aus dem Weg zu gehen. Nach h.M. soll V, wenn M später 
auszieht, den mit K geschlossenen Kaufvertrag nicht nach § 123 I BGB 
wegen widerrechtlicher Drohung anfechten können. Zwar seien die Dro-
hungen des M für den Verkaufsentschluß des V kausal gewesen. M habe 
mit ihnen aber nicht den Verkauf, sondern die Herabsetzung der Miete be-
zweckt. V habe den Vertrag deshalb freiwillig geschlossen, um sich der 
Wahl, vor die ihn M gestellt hatte, zu entziehen1. Aus dieser Argumentati-
on folgt im Umkehrschluß, daß V den Kaufvertrag mit K anfechten dürfte, 
wenn M auch die Veräußerung des Hauses als mögliche Folge seiner Dro-
hungen billigend in Kauf genommen hätte2. Auf den ersten Blick wird es 
überraschen, daß die Wirksamkeit des zwischen V und K geschlossenen 
Kaufvertrages von den für sie eher zufälligen Zwecken und Vorstellungen 
des M abhängen sollte3. 

Indes scheint das Erfordernis eines Finalzusammenhangs zwischen Dro-
hung und Willenserklärung ein notwendiges Kriterium4 zur Einschränkung 
des andernfalls uferlosen Anfechtungsrechts bei einer Beeinflussung durch 
widerrechtliche Drohungen zu sein. Denn nach § 123 I BGB ist jede Wil-
lenserklärung anfechtbar, wenn der Erklärende zu ihrer Abgabe durch eine 
widerrechtliche Drohung bestimmt wurde. Er muß nicht von dem Empfän-
ger der Willenserklärung bedroht worden sein, bei dem Übeltäter kann es 
sich auch um einen beliebigen Dritten gehandelt haben5. Ohne die Not-

                                    
1  Das Beispiel sowie die Begründung finden sich bei Larenz/Wolf, Allgemeiner Teil, 

§ 37, Rn. 29. 
2  Nach h.M. genügt insoweit dolus eventualis, ausführlich Kapitel 4 D. III.2.c). 
3  Bachov, Commentarii in pandectas, 1630, S. 985 hielt denjenigen für „ineptus“, der 

ein Lösungsrecht von einem Vertrag allein deshalb gewähren wollte, weil ein Dritter 
diesen Vertrag mit seiner widerrechtlichen Beeinflussung bezweckt hatte, ausführlich 
unten, Kapitel 2 A. IV.1. 

4  Ist dies Kriterium normativer oder tatsächlicher Art? Dazu Kapitel 4 D. III.2.c). 
5  Eine solche Wirkung einer widerrechtlichen Beeinflussung werden wir im Folgen-

den „absolut“ nennen oder in Anlehnung an das römische Recht als in rem-Effekt be-
zeichnen. 
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wendigkeit eines finalen Konnexes wäre also jede Willenserklärung, die 
ursächlich auf eine widerrechtliche Drohung zurückzuführen ist, gemäß 
§ 123 I BGB anfechtbar. Dies würde für unser Eingangsbeispiel bedeuten, 
daß V unabhängig davon, was M mit seiner Drohung bezweckte, zur An-
fechtung des Vertrages mit K berechtigt wäre6. 

Eines Finalzusammenhangs zwischen Beeinflussung und Willenserklä-
rung bedarf es bei dem zweiten in § 123 I BGB erfaßten Fall, der arglisti-
gen Täuschung, nach allgemeiner Ansicht nicht. Hier genügt die Kausalität 
der Täuschung für die Willenserklärung7. Allerdings ist nicht jede Erklä-
rung anfechtbar, zu deren Abgabe der Erklärende durch eine arglistige 
Täuschung bestimmt wurde. Zwar ging der Gesetzgeber des BGB davon 
aus, daß grundsätzlich nur eine Willenserklärung vom Prinzip der Selbst-
bestimmung getragen sei, die frei von jeglicher widerrechtlicher Beeinflus-
sung abgegeben wurde8. Doch milderte er die „Härten“, zu denen dieses 
Prinzip gegenüber unschuldigen Vertragspartnern geführt hätte, im Falle 
der Täuschung9: Hat ein außenstehender Dritter den Erklärenden arglistig 
getäuscht, ist die Willenserklärung nur anfechtbar, wenn der Erklärungs-
empfänger um die Täuschung wußte oder wissen mußte 
(§ 123 II 1 BGB)10. 

Wie verhält es sich nun aber, wenn der Dritte den Erklärenden weder 
betrogen noch erpreßt, sondern auf eine andere Art bei seiner Willenser-
klärung widerrechtlich beeinflußt hat; etwa bloß fahrlässig durch Fehlin-
formationen? Wie ist zu entscheiden, wenn der dritte Betrüger eine 
Erpressung durch einen Vierten vortäuschte, der Erklärende also von einer 
Erpressung durch einen Außenstehenden ausging, tatsächlich aber „bloß“ 
ein Betrug vorlag? Inwieweit kann (nicht nur in den Drittfällen) bei den 
Rechtsfolgen überhaupt sinnvoll zwischen verschiedenen Formen der wi-
derrechtlichen Beeinflussung, wie etwa Täuschung und Drohung in 
§ 123 BGB, unterschieden werden? Gibt es wirklich einen einheitlichen 
Anfechtungstatbestand der widerrechtlichen Drohung, der sowohl die Fälle 
erfaßt, in denen die Drohung vom Erklärungsempfänger ausging, als auch 
die, in denen ein beliebiger Dritter der Übeltäter war? 
                                    

6  Gelegentlich wird nicht deutlich zwischen Kausalität und Finalität der Drohung un-
terschieden und gesagt, daß es am Kausalzusammenhang fehle, wenn der Erklärende in 
der durch die Drohung erzeugten Zwangslage nicht die bezweckte, sondern eine andere 
Willenserklärung abgebe, vgl. etwa MüKo/Kramer, § 123 BGB Rn. 47. 

7  Vgl. MüKo/Kramer, § 123 BGB Rn. 12. 
8  Zur Entstehungsgeschichte ausführlich unten, Kapitel 2 F. II. 
9  Vgl. „Motive“, in: Mugdan, Bd. I, S. 466. 
10  Wird die Anfechtbarkeit einer durch die widerrechtliche Einflußnahme eines Drit-

ten erwirkten Willenserklärung von bestimmten Voraussetzungen in der Person des Er-
klärungsempfängers abhängig gemacht, bezeichnen wir diese Wirkung im Folgenden als 
„relativ“ oder, angelehnt an das römische Recht, als in personam-Wirkung der Beeinflus-
sung. 
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Diese und zahlreiche weitere Fragen, die sich hinsichtlich der Auswir-
kungen stellen, die die Beeinflussung der Willensbildung durch einen Drit-
ten auf Verträge haben könnte, ließen sich grundsätzlich ganz mittels einer 
systematisch-teleologischen Auslegung der lex lata beantworten. Bei solch 
rein dogmatischem Vorgehen läuft man aber Gefahr, überkommene Grund-
lagen nicht zu hinterfragen. Man geht unbewußt von bestimmten Axiomen 
aus, obwohl ihre Selbstverständlichkeit eigentlich nur historisch erklärbar 
und nicht durch unumstrittene Wertungen fundiert ist. Denn ohne ein mög-
lichst genaues Verständnis ihrer Herkunft werden die hergebrachte Termi-
nologie und Systematik der Auslegung der lex lata notwendigerweise 
größtenteils unreflektiert zugrunde gelegt11. Ohne die Erkenntnis seiner 
historischen Bedingtheit können „wir von dem Rechtszustand der Gegen-
wart nur die äußere Erscheinung wahrnehmen, nicht das innere Wesen be-
greifen“12. 

Die historisch-vergleichende Analyse ermöglicht also eine (verhältnis-
mäßig) größere Objektivität bei der Auslegung des geltenden Rechts13. Bei 
einer funktionalen Betrachtung des Problems der durch einen Dritten be-
einflußten Willensbildung und seinen jeweiligen, auf einander bezogenen 
und aus einander entstandenen Lösungen in der Geschichte, läßt sich die 
heutige Regelung erst recht eigentlich verstehen. Denn nur so gewinnt man 
die nötige Distanz, um den eigenen Standpunkt in der Entwicklung des 
Rechts zu erkennen14. 

Dabei darf die Entwicklung des Rechts nicht als darwinistische Evoluti-
on mißverstanden werden, an deren Endpunkt die „richtige“ Lösung stün-
de. Vielmehr können sich zu jeder Zeit neue Probleme stellen, die 
allerdings üblicherweise mit dem überkommenen Werkzeug (in gegebe-
nenfalls modifizierter Form) bearbeitet werden müssen15. Das Feld mögli-

                                    
11  Wir können uns nur in der Sprache ausdrücken, die wir gelernt haben. Erst wenn 

wir um ihre Entstehungsgeschichte wissen und andere Sprachen kennengelernt haben, 
können wir die Grenzen unserer Muttersprache ermessen. 

12  Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. I, S. XV; vgl. ausführlich 
Zimmermann, Savignys Vermächtnis, JBl. 1998, 273 ff. 

13  Keineswegs soll aber behauptet werden, daß diese Methode volle Objektivität ga-
rantieren oder auch nur möglich machen könnte. Schon unsere historische Untersuchung 
bleibt zwangsläufig subjektiv geprägt. Gleichwohl wird unser Vorgehen Probleme und 
Argumente wiederentdecken und so den rechtswissenschaftlichen Werkzeugkoffer zu-
gleich entrümpeln und auffüllen. 

14  Vgl. Windscheid, Die geschichtliche Schule in der Rechtswissenschaft, in: Oert-
mann (Hg.), Bernhard Windscheid, Gesammelte Reden und Abhandlungen, S. 75 f., der 
das BGB nur als einen „Punkt in der Entwicklung, fassbarer gewiß als die Wasserwelle 
im Strome, aber doch nur eine Welle im Strome“ ansah. 

15  Eine meist eher scheinbare Ausnahme bildet die Intervention des Gesetzgebers. 
Dieser agiert allerdings seinerseits innerhalb des bestehenden Systems und entnimmt 
seine Lösungen dem allgemeinen juristischen Werkzeugkoffer. 
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cher sozialer Konflikte ist jedoch relativ begrenzt. Häufig stellt sich her-
aus, daß vermeintlich neuartige Probleme tatsächlich nur alte Bekannte in 
neuen Gewändern sind. Daher ist es wahrscheinlich, daß ein Gang durch 
die vergleichende Rechtsgeschichte eine auch in der heutigen Zeit gut 
verwendbare Sammlung an Werkzeugen einbringt16. Die optimale Lösung 
kann und wird sich indes nur selten direkt auf dem Weg finden lassen. 
Vielmehr werden die Eindrücke unserer Reise uns wohl eher zur Kreation 
modifizierter Hilfsmittel anregen. 

Die ersten drei Kapitel dieser Untersuchung und damit der Schwerpunkt 
der Arbeit sind dementsprechend der Werkzeugsuche gewidmet. Es sollen 
dabei die Drittbeeinflussungsfälle sowie insbesondere auch ihre Auswir-
kungen auf das allgemeine Recht der Willensmängel und die Theorie der 
Willenserklärung analysiert werden. Ausgegangen wird vom römischen 
Recht (Erstes Kapitel), das die Grundlage für die moderne kontinentale 
Rechtsentwicklung bildete (Zweites Kapitel)17. Von den kontinentalen Er-
fahrungen entwickelte sich das englische Common Law zwar nicht isoliert. 
Doch rechtfertigt seine vergleichsweise Unabhängigkeit eine gesonderte 
Untersuchung (Drittes Kapitel)18. 

Durch die historisch-vergleichende Analyse hoffentlich gut ausgestattet, 
wollen wir dann unseren Werkzeugkoffer sortieren und das geltende Recht 
mit seiner Hilfe restaurieren und modernisieren, d.h. für seine aktuellen 
Aufgaben rüsten, soweit dies im Rahmen der Auslegung möglich ist (Vier-
tes Kapitel). Insbesondere soll versucht werden, den nach mehr als 100 
Jahren ein wenig verwucherten Garten des Rechts der Willensmängel19 
etwas zu lichten. Wo die lex lata aber unbefriedigend bleiben muß, mag 
unser zusammengetragenes Werkzeug für den Aufbau einer Lösung de 
lege ferenda, möglicherweise im Rahmen eines künftigen europäischen 
Regelwerkes20, genutzt werden. Daß es sich dazu eignen könnte, ist schon 
deshalb wahrscheinlich, weil wir uns in ganz Europa auf die Werkzeugsu-
che begeben werden. 

 
                                    

16  Vgl. in diesem Zusammenhang Mayer-Maly, Die Wiederkehr von Rechtsfiguren, 
JZ 1971, 1 ff. 

17  Vgl. etwa Koschaker, Europa und das römische Recht, 1947; Zimmermann, The 
Law of Obligations – Roman Foundations of the Civilian Tradition, 1990; ders., Europa 
und das römische Recht, AcP 202 (2002), 243 ff. 

18  Dort auch näher zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der Entwicklung 
von Common und Civil Law.  

19  Vgl. beispielhaft die 1300 Seiten starke Habilitationsschrift von Mankowski, Besei-
tigungsrechte, 2003, deren Schwerpunkt das Recht der Willensmängel bildet. 

20  Auf die umfangreiche Diskussion zu Sinn und Unsinn einer europäischen Zivil-
rechtskodifikation kann und soll hier nicht näher eingegangen werden, vgl. näher dazu 
Jansen, Binnenmarkt, Privatrecht und europäische Identität, passim; ders., Traditionsbe-
gründung im europäischen Privatrecht, JZ 2006, 536 ff. 



 

Kapitel 1 

 Die römisch-rechtlichen Grundlagen 

A.  Einleitung 

Der Schutz der rechtsgeschäftlichen Willensbildung vor unzulässiger Be-
einflussung läßt sich für die meisten kontinentalen Rechtsordnungen jeden-
falls im Kern nur als ein (angenommenes oder ausgeschlagenes) Erbe der 
römischen Rechtsbehelfe wegen metus und dolus begreifen1. Dabei ent-
spricht dem metus heute meist die rechtswidrige Drohung2, dem dolus die 
arglistige Täuschung, und auf diese beiden Formen der Beeinflussung bei 
Vertragsschluß ist der rechtliche Schutz traditionell grundsätzlich be-
grenzt3. Von dem ursprünglichen Gehalt beider Begriffe und der Position 
des römischen Rechts hat man sich damit aber, wie zu zeigen sein wird, 
recht weit entfernt. 

Wenn sich auch die Gestalt dieser beiden römisch-rechtlichen Institute 
veränderte, haben ihre unterschiedlichen „Drittwirkungen“4 das Recht und 

                                    
1  Zur Rezeption des römischen Rechts ausführlich unten, Kapitel 2; dort auch näher 

zum Verhältnis von dolus und error, dem dritten klassischen Begriff der „Willensmän-
gel“. Eine Anfechtungsmöglichkeit wegen Irrtums kann etwa dem Opfer einer fahrlässi-
gen Fehlinformation ebenfalls Schutz bieten. Die Besonderheit des Irrtums bestand 
jedoch im ius commune darin, daß seine rechtliche Beachtlichkeit grundsätzlich unab-
hängig von der Art seines Zustandekommens war. Es war also unerheblich, durch wen 
oder was der Irrtum erregt worden war. Zum Wandel dieses Irrtumsverständnisses, vgl. 
Ernst, Irrtum, S. 19 ff., 25 ff. Soweit der beachtliche Irrtum ab dem 18. Jahrhundert auch 
und gerade Schutz vor unzulässiger Beeinflussung bieten sollte, stützte man sich nicht 
auf das römische Recht, sondern auf vernunftrechtliche Überlegungen. 

2  So insbesondere § 123 BGB. § 871 ABGB und Art. 29 OR stellen auf „gegründete 
Furcht“ ab, doch die Vorschriften werden von der jeweils h.M. ebenfalls dahin verstan-
den, daß die „gegründete Furcht“ auf eine finale Drohung zurückgehen muß. 
Art. 1111 Code civil verwendet den Begriff der „violence“, worunter die Cour de cassa-
tion auch eine „violence morale“ faßt, die in der Ausnutzung einer (wirtschaftlichen) 
Zwangslage besteht, dazu näher unten, Kapitel 2 D. III. 

3  Vgl. nur § 123 BGB, Artt. 1111, 1116 Code civil; Zimmermann, The Law of Obli-
gations, S: 651 ff. Ausführlich zu einem allgemeinen Tatbestand der beachtlichen wider-
rechtlichen Beeinflussung unten, Kapitel 4 D. IV. 

4  Mit dem Begriff der „Drittwirkungen“ wurden traditionell ganz verschiedenartige 
Phänomene beschrieben, denen eigentlich nur gemeinsam war, daß ihnen eine Dreiperso-
nenkonstellation zugrunde lag. So ging es zum einen um die uns vor allem interessie-
rende Frage, ob gegen eine vertragliche Pflicht eingewandt werden kann, daß der Vertrag 
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das Verständnis der „Willensmängel“ auf dem Kontinent ganz erheblich 
mitgeprägt. Vordergründig ist dies schon daran erkennbar, daß viele 
Rechtsordnungen diese „Drittwirkungen“ – teilweise in modifizierter Form 
– übernommen haben. Der Schuldner einer rechtsgeschäftlichen Verpflich-
tung kann seinem Gläubiger den Einwand, daß er die Verpflichtung nur 
aufgrund einer Täuschung (dolus) eingegangen sei, allgemein bloß dann 
entgegenhalten, wenn die Täuschung dem Gläubiger irgendwie zurechen-
bar ist. Die Täuschung wirkt also nach überkommener Lehre lediglich in 
personam desjenigen, dem sie vorgeworfen werden kann5. Wer dagegen 
unter dem Einfluß einer Drohung ein Versprechen abgegeben hat, kann 
sich in den meisten Ländern des europäischen Kontinents stets ohne weite-
res von ihm lösen. Denn hier sind die Rechtsbehelfe in rem scriptae, d.h. 
sie verlangen nur, daß das Versprechen kausal6 auf die Drohung zurück-
geht, nicht, daß noch weitere Voraussetzungen in der Person des Verspre-
chensempfängers erfüllt sind7. 

Diese Unterschiede lassen sich auf den ersten Blick darauf zurückfüh-
ren, daß bei den römischen Rechtsbehelfen wegen dolus „designari oportet, 
cuius dolo factum sit, quamvis in metu non sit necesse“8. Dies lag an ver-
schiedenartigen Edikts- und Prozeßformeln, die jedoch nicht verdecken 
konnten, daß die Interessenlage bei dolus und metus in den Drittfällen gro-
ße Gemeinsamkeiten aufwies: Es mußte jeweils im Verhältnis zweier Un-

                                    
nur aufgrund einer widerrechtlichen Einflußnahme durch einen außenstehenden Dritten 
zustandegekommen war. Zum anderen wurde diskutiert, ob ein Gegenstand, den ein 
Übeltäter unter Einsatz unzulässiger Beeinflussungsmittel erworben hatte, von einem 
(gutgläubigen) Zweiterwerber herausverlangt werden konnte. Wenn wir im Folgenden 
von „Drittwirkungen“ sprechen, sollen grundsätzlich beide Fallkonstellationen gemeint 
sein. Da aber in der zuerst beschriebenen Situation der Beeinflussende der Dritte ist, 
wäre es eigentlich richtiger, hier von den Wirkungen der Beeinflussung durch einen 
Dritten als von den Drittwirkungen der Beeinflussung zu sprechen. Wir werden den Be-
griff der „Drittwirkungen“ daher möglichst selten benutzen. 

5  Vgl. etwa dogmatisch streng Art. 1116 Code civil. In § 123 II BGB findet sich der 
in personam-Ansatz in gelockerter Form (Zimmermann, The Law of Obligations, S. 663 
meint im Sinne des Gesetzgebers richtig, daß der in rem scripta-Ansatz (!) bei der Täu-
schung im BGB nicht „im gleichen Maße“ verfolgt werde wie bei der Drohung), zum 
Ganzen näher unten, Kapitel 2 F. und Kapitel 4 D. III. 

6  Und final; zumindest nach der h.M. in Deutschland, vgl. ausführlich unten, 
Kapitel 4 D. III.2.c). 

7  Daß die Drittwirkung der Drohung durch die in rem-Formulierung der metus-
Tatbestände bedingt ist, entspricht wenigstens der überkommenen Lehre und wohl auch 
dem Verständnis der Schöpfer der modernen Kodifikationen. Ob diese Deutung des rö-
mischen Rechts zutrifft, ist aber fraglich, vgl. Kupisch, In integrum restitutio, S. 177 ff., 
185 f. und ausführlich unten, Kapitel 1 B. II.3. 

8  „Es muß angegeben werden, durch wessen Arglist etwas geschehen ist, mag das 
auch in der Klage ‚durch Furcht’ nicht nötig sein“, vgl. Ulpian D. 4.3.15.3 zur actio de 
dolo und D. 44.4.4.33 zur exceptio doli. 
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schuldiger bestimmt werden, wer die Folgen des rechtswidrigen Handelns 
eines Dritten tragen sollte. 

Zwar wurde dies auch erkannt und führte, wie dargelegt werden wird, 
schon bei den Römern zu einer Angleichung der Drittwirkungen von metus 
und dolus, so daß sich die praktischen Ergebnisse schließlich wohl kaum 
mehr unterschieden9. Doch genügte den römischen Juristen die kasuisti-
sche Annäherung, und statt eine gemeinsame Regel für alle Formen der 
widerrechtlichen Beeinflussung durch Dritte zu entwickeln, hoben sie die 
Unterschiede der Prozeßformeln hervor. Diese Formeln der Rechtsbehelfe 
bei dolus und metus sind denn auch wesentlich dafür verantwortlich, wenn 
es bis heute nicht zu einer einheitlichen Lösung der Drittfälle gekommen 
ist10. 

B.  Die Rechtsbehelfe wegen metus 

Als besondere Eigenschaft der Rechtsbehelfe wegen metus (= Furcht) wur-
de schon von den römischen Juristen hervorgehoben, daß sie in rem scrip-
tae waren11. Diese Eigenschaft wurde in der Forschung lange Zeit mit der 
sogenannten „Drittwirkung“ des metus gleichgesetzt, wobei der Begriff 
„metus“ im Sinne kompulsiven Zwangs12 verstanden wurde. Eigentlich 
ging es aber nicht um eine Drittwirkung, sondern um unterschiedliche 
Wirkungen des metus in verschiedenen Dreipersonenkonstellationen13. Sie 
leiteten sich jedoch alle (scheinbar) aus den Prozeßformeln der Rechtsbe-
helfe bei metus ab, deren Herkunft und Erklärung in der Forschung um-
stritten ist. 

                                    
9  Der wichtigste Unterschied bestand in der Haftung des gutgläubigen entgeltlichen 

Zweiterwerbers einer abgenötigten Sache, vgl. Ulpian D. 4.2.14.5. 
10  Besonders deutlich zeigt sich dies später bei Wesembecius, Commentarii in pan-

dectas et codicem, 1645, lib. IV, tit. II, Rn. 4 und lib. IV, tit. III, Rn. 7, der für die actio 
quod metus causa und die actio de dolo jeweils faktisch zur gleichen Reichweite der 
Haftung eines Dritten kommt, gleichwohl den Unterschied zwischen in personam- und in 
rem-Formulierung betont, ausführlich unten, Kapitel 2 A. IV.2. 

11  Vgl. Ulpian D. 4.2.9.1, 4.2.9.8, 44.4.4.33; Marcellus D. 4.2.9.8. 
12  Die Unterscheidung unterschiedlicher Formen des Zwangs geht vor allem auf die 

Glossatoren zurück, vgl. unten, Kapitel 2 A. I. Vis compulsiva steht dabei im Gegensatz 
zu vis absoluta, bei der keine eigene Handlung des Gezwungenen mehr vorliegen soll. 
Vis compulsiva dagegen ruft nur eine Zwangslage hervor, die die Entscheidung des Ge-
zwungenen für seine Handlung motiviert, vgl. zur Unterscheidung ausführlich Gutmann, 
Freiwilligkeit als Rechtsbegriff, S. 68 ff. 

13  Vgl. schon oben, Fn. 4. 
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I. Die formula Octaviana 

Die frühesten uns überlieferten Quellen, die ein Rechtsmittel, nämlich eine 
Klage (actio) wegen metus erwähnen, sind zwei Texte Ciceros. Dabei han-
delt es sich um eine Stelle aus dem ersten Brief an seinen Bruder Quintus14 
und um einen Abschnitt aus der (nicht gehaltenen) zweiten Rede gegen 
Verres15. Der Rede gegen Verres entnimmt man auch den Namen der actio: 
formula Octaviana. Hiermit wies Cicero auf den „Erfinder“ der actio hin, 
                                    

14  Ad Quintum fratrem I,1,21: „Iis rebus nuper C. [der Codex Medicaeus hat Cn.] Oc-
tavius iucundissimus fuit, apud quem proximus lictor quievit, tacuit accensus, quoties 
quisque voluit dixit et quam voluit diu; quibus ille rebus fortasse nimis lenis videretur, 
nisi haec lenitas illam severitatem tueretur: cogebantur Sullani homines, quae per vim et 
metum abstulerant, reddere“. Es ist äußerst umstritten, welcher Octavius hier von Cicero 
gemeint ist. Es könnte sich einmal um Cn. Octavius (79 v. Chr. Prätor in Rom) handeln, 
der von Cicero auch in der zweiten Rede gegen Verres mit einem Rechtsbehelf gegen 
metus in Verbindung gebracht wird (dazu sogleich näher im Text). Cicero könnte im 
Quintusbrief aber auch C. Octavius, den Vater des Augustus meinen, der 61 v. Chr. 
Stadtpraetor und 60 v. Chr. Statthalter in Makedonien war, so Schulz, Die Lehre vom 
erzwungenen Rechtsgeschäft im antiken römischen Recht, ZSS (Rom.) 43 (1922), 171, 
217 f. und neuerdings Hinard, Les Proscriptions, S. 194 Fn. 172. Für diese zweite Le-
sung wird angeführt, daß Cicero im Quintusbrief (geschrieben 60/59 v. Chr.) die Maß-
nahmen des Octavius als „nuper“, also als „neulich“ vorgenommen bezeichnet. 
Außerdem kennt Sueton einen Quintusbrief, in dem Cicero seinem Bruder, der damals 
das Prokonsulat der Provinz Asia verwaltete, die Amtsführung seines Nachbarn, des 
Propraetors C. Octavius in Makedonien, als vorbildlich empfiehlt (Vita divi Augusti, 3). 
„Nuper“ muß bei Cicero aber nicht unbedingt „neulich“ bedeuten, sondern kann sich 
auch auf ein schon längere Zeit zurückliegendes Ereignis beziehen (Nachweise bei Lin-
tott, Violence, S. 129 Fn. 2). Daß Sueton einen Quintusbrief kennt, in dem sich Cicero 
auf C. Octavius bezieht, ist ebenfalls nur ein schwaches Argument. Denn wir kennen 
nicht alle Briefe Ciceros an seinen Bruder. Zudem ist ein weiterer Brief überliefert, in 
dem Cicero sich ganz sicher über Gaius Octavius äußerte und den Sueton sehr gut ge-
meint haben könnte (Ad Quintum fratrem I,2,7). Schließlich bezieht sich Cicero in unse-
rem Text auf die Handlungen eines Octavius in Rom (Arg. e Ad Quintum fratrem I,1,22, 
Sueton las von einer Statthalterschaft!). Damit könnte selbstverständlich die Praetur des 
C. Octavius 61 v. Chr. gemeint sein. Doch will Cicero an dieser Stelle ein unvergängli-
ches Beispiel hervorragender Amtsführung bringen. Für Cicero, der nach seinem Konsu-
lat 63. v. Chr. und der Aufdeckung der Verschwörung Catilinas auf dem Höhepunkt 
seiner politischen Karriere stand, war dafür grundsätzlich nur er selbst oder eine bereits 
durch die Geschichte ausgezeichnete Person geeignet. Die beschriebenen Maßnahmen 
gegen die Sullani homines müssen also besonders bemerkenswert gewesen sein, was 
sicher für einen Cn. Octavius im Jahre 79 unmittelbar nach Sullas Diktatur, nicht aber für 
einen C. Octavius im Jahre 61 v. Chr. galt. Für Cn. Octavius spricht auch, daß Cicero den 
Octavius in unserem Quintusbrief als „iucundissimus“ bezeichnet und er Cn. Octavius an 
anderer Stelle als „optimum atque humanissimum“ charakterisiert (de Finibus II, 93). 
Weitere Argumente für die Lesung „Cn. Octavius“ bei Hartkamp, Zwang, S. 247 Fn. 9 
m.w.N. 

15  In Verrem II, 3.152: „Adventu L. Metelli praetoris … aditum est ad Metellum; 
eductus est Apronius; eduxit vir primarius, C. Gallus senator, postulavit ab L. Metello, ut 
ex edicto suo iudicium daret in Apronium QUOD PER VIM AUT METUM ABSTULIS-
SET, quam formulam Octavianam et Romae Metellus habuerat et habebat in provincia“. 
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wohl auf Cn. Octavius, der 79 v. Chr. Praetor in Rom war16. Inhaltlich 
können wir aus den beiden Texten nur schließen, daß es um die Rücker-
stattung von Vermögenswerten ging, quae per vim aut/et metum ablatae 
sunt17. Diese Formulierung sollte allerdings nicht als Überlieferung des 
Edikts- oder Formelwortlautes angesehen werden18, weil es Cicero in bei-
den Texten nicht auf den präzisen juristischen Ausdruck ankam. Vielmehr 
wollte er die Anwendung der actio im jeweils konkreten Sachverhalt be-
schreiben19: Die Beklagten wurden verurteilt, zurückzugeben, was sie un-
rechtmäßig per vim et/aut metum erlangt hatten. Ist Cicero als Quelle für 
den genauen Wortlaut der actio also unergiebig, so bietet er doch einige 
Informationen zu den historischen Umständen ihrer Entstehung, die sich 
besonders im Hinblick auf die „Drittwirkungen“ des metus als interessant 
erweisen. 

1. Die formula Octaviana und die Repetundengesetze 

Der Praetor Octavius nahm den Rechtsbehelf wegen metus unmittelbar 
nach dem Rückzug Sullas 79 v. Chr. in sein Edikt auf. Der nicht bloß zeit-
liche Zusammenhang mit der sullanischen Diktatur wird durch den Quin-
tusbrief Ciceros bestätigt: „cogebantur Sullani homines, quae per vim et 
metum abstulerant, reddere“20. Der Praetor richtete sich also nach Ciceros 
Bericht gegen die zum Teil gewaltigen Vermögen der Gefolgsleute Sullas, 
die diese während des Terrors durch die Erzeugung von Furcht und 
Schrecken zusammengehäuft hatten. 

Aus der Rede gegen Verres erfahren wir, daß die Erfindung des Octavi-
us sich in der Folgezeit etablierte. So nahm L. Caecilius Metellus die actio 
71 v. Chr. als praetor urbanus und 70 v. Chr. als Propraetor auf Sizilien in 
sein Edikt auf. Der Senator C. Gallus ersuchte Metellus auf dieser Grund-
lage, ein iudicium gegen Verres Gehilfen Apronius einzusetzen, der als 
Zehntpächter die Bauern zu übermäßigen Getreideabgaben gezwungen 

                                    
16  So schon Hartkamp, Zwang, S. 247 Fn. 9 mit zahlreichen Nachweisen; vgl. auch 

Kupisch, In integrum restitutio, S. 158 Fn. 170; derselbe, Quod metus causa gestum erit, 
ratum non habebo, in: FS Schmidlin, S. 463, 472 f. Außer Cn. Octavius (zu ihm Fn. 14) 
kommt auch noch L. Octavius als Schöpfer des metus-Rechts in Betracht, der 78. v. Chr. 
Praetor war. 

17  Die durch Gewalt und/oder Furcht weggeschafft wurden. 
18  Dieser Fehler wird freilich häufig gemacht. Ihm schließen sich dann subtile Unter-

suchungen an, etwa der Bedeutung von vis und metus (vgl. etwa die Darstellung bei Du 
Plessis, Compulsion and Restitution, S. 6 ff.), der Verwendung von „auferre“ (vgl. unten, 
Fn. 28) oder der Frage, ob es nun vis et metus oder vis aut metus geheißen hat. 

19  Vgl. auch schon Kupisch, In integrum restitutio, S. 163 ff. 
20  „Die Männer Sullas wurden gezwungen zurückzugeben, was sie mittels Gewalt 

und Furcht weggeschafft hatten“. Cicero bezog sich hier auf Maßnahmen des Prätors Cn. 
Octavius, vgl. ausführlich Fn. 14. 


